
38 Erstes Kapitel: Das römische Gut. 

derselben, blos modernisierten Benennung agrier ist die 
Leistung bekannt, welche die Bauern von Roussillon 
1m 10., 11. und in den folgenden Jahrhunderten 
entrichten. 1) 

Es giebt noch einen speciellen Umstand, der eben
falls den römischen Colonat dem Leibeigenschafts
verhältnis nahebringt. Der Anteil des Colonen ist 
durch Sitte oder Übereinkommen festgesetzt und darf 
demselben nicht nach Gutdünken entzogen werden. 
So schreibt der Papst Gregor an einen der Verwalter 
seiner Besitzungen, ut nulla ratione praesumat locum 
eis pertinenLem usurpare et alio cuilibet conducere 
vel locare. 2

) Ebenso wenig dudten dem mittelalter
lichen Bauern sein Hof und die mit demselben ver
bundenen Eigentumsrechte auf ein bestimmtes Grund
stück oder nur auf einen Teil in den offenen Feldern 
des sogenanten Anteilbodens der Grundherrschaft will
kürlich genommen werden. Diese Gegenüberstellung 
des römischen Colonats im 6. Jahrhundert und des 
Hörigkeitsverhältnisses späterer Jahrhunderte wollen 
wir mit einem Hinweis darauf schliessen, dass in den 
Gütern, \vo der Eigentümer es nicht vorteilhaft :findet, 
seine Einnahmen in Naturprodukten oder in der Form 
einer Quote der jährlichen Ernten zu erhalten," aus 
der Mitte der Colonen selbst jemand gewählt wird, 
der, so zu sagen, die jährlichen Einnahmen in Pacht 
nimmt und dem Grundherrn für eine bestimmte Summe 
verantwortlich ist. Als solche Personen erscheinen 
auch, meint ßilommsen, die vom Papst Gregor er
wähnten conductores; man darf sie nicht mit den 
früheren freien Pächtern derselben Benennung ver
wechseln; Mommsen weist darauf- hin, dass zu ihren 
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